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Rohreinigungsmaschine 
 

Anwendungsbereich 

• Kanalreinigung mit Rohreinigungsmaschine 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

• Schutzschlauch immer benutzen und fest anziehen, nur geeignete Spiralen einschieben.  

• Gefahren bestehen aufgrund beweglicher Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke. 

• Fehlende und mangelhafte Schutzvorschrift stellen eine Gefahr dar. 

• Während der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten. 

• Antriebsmaschine während des Betriebes nur am Gehäuse und Handhebel festhalten. Bei  

            herunterdrücken des Handhebels wird die Spirale sofort in Bewegung gesetzt, Handhebel bei 

           Gefahr sofort loslassen. 

 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

• Persönliche Schutzausrüstung benutzen. Wichtig!!! Die Spirale nur mit beigelegtem 
Spezialhandschuh (Kettenhandschuh) verwenden. 

• Nicht zu großen Arbeitsbogen mit der Spirale bilden.  

• Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschine auf augenscheinliche Mängel 
untersuchen und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung prüfen. 

• Vor Verwendung der Spiralen darauf achten, dass sie nicht geknickt sind 

• Einbau und Montageanweisung der Systemhersteller beachten. 

                                       

 

Verhalten bei Störungen 

• Bei Störungen Arbeiten einstellen. 

• Festgestellte Mängel sind nach dem Sichern der Maschine dem Vorgesetzten zu melden. 

• Beschädigte bzw. defekte elektrische Leistungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, 
sondern aussortieren und besonders kennzeichnen. 

 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

• Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern. 

• Vorgesetzten informieren. 

• Eintrag in das Verbandbuch. 

 



Instandhaltung / Entsorgung 

• Mängel an der Maschine sind umgehend dem Verantwortlichen zu melden. 

• Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten 
Personen durchgeführt werden. 

Folgen der Nichtbeachtung 

• Verletzungsgefahr 

• Materialschäden 
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